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Die päpstliche Kurie wurde im Verlauf des Mittelalters mehrfach mit 
der Frage konfrontiert, ob die Taufe in Ermangelung von Wasser auch 
mit einer anderen flüssigen Substanz gespendet werden dürfe. Im Jahr 
1206 lehnte Innocenz III. empört die Anfrage des Erzbischofs von 
Trondheim ab, ob es erlaubt sei, im Notfall den Täufling mit Speichel 
zu beschmieren – und zwar das Haupt, die Brust und die Schultern1. 
Knapp vierzig Jahre später versuchte ein anderer Erzbischof von Trond-
heim, Papst Gregor IX. für die Nottaufe durch Bier zu gewinnen. Auch 
er musste einen abschlägigen Bescheid entgegennehmen2. Im Jahr 754 
war Papst Stephan II. weniger engstirnig. Als er König Pippin I. in der 
Pfalz Quierzy einen Besuch von welthistorischer Bedeutung abstattete, 
wurde ihm folgende – man würde meinen – belanglose Frage vorgelegt: 

*) Ursprünglich vorgetragen auf dem Kolloquium ‘Kirchliches Recht und mittel-
alterliche Gesellschaft’, das aus Anlass des 65. Geburtstages von Wilfried Hartmann 
am 13./14. Juli 2007 in der Universität Tübingen stattfand.
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